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+ Editorial
Viel Lärm um die Arbeitszeit
Von Theodor Tomandl

257

Rnitränot--r\rt tl L¿ld\r
.| Die Neuerungen im Arbeitszeitrecht 260
Die Absicht, das Arbeitszeitgesetz mit der Möglichkeit des l2-stunden-Tages zu ncvellieren, hat in der

Öffentlichkeit zu erregten Diskussionen geführt. Der Beitrag analysiert, was nun Gesetz geworden ist
und welche Bedeutung die Novelle tatsächlich hat.
Von Theodor Tomandl

{ Arbeitszeit-Betriebs- und -Einzelvereinbarungen 267
Auswirkungen der Arbeitszeitnovellierung - Anwendungsprobleme? Anwendungschancen?
Das Inkrafttreten der Arbeitszeitnovellierungen mit 1. 9. 2018 wirft praxiswichtige Anwendungs- und Ent-
scheidungsfragen auf. Diesen teils auch in den Ûbergangsbestimmungen angesprochenen Fragen geht der

Beitrag nach.
Von Franz Schrank

-l Neue Geltungsbereichsausnahmen im MG/ARG . . . 273
Leitende Angestellte und nahe Angehörige außerhalb des Arbeitszeitrechts
Ab l. 9. 20lB treten neue Bestimmungen über den Geltungsbereich des AZG und ARG in Kraft, die den

Anwendungsbereich beider Gesetze in Bezug auf leitende Angestellte und nahe Angehörige erheblich ein-

schränken. Diese Regelungen verlangen jedoch nach einer näheren Betrachtung in Bezug auf die Verein-
barkeit mit der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG und der hierzu ergangenen Rechtsprechung des EUGH.

Von Michøel Friedrích

{ Rechtsanwaltschaft und Notariat - Besonderheiten der sozialen Absicherung , . 277
Die Mitglieder der Kammern der Freien Berufe unterliegen hinsichtlich ihrer sozialversicherungsrechtli-
chen Absicherung besonderen Bestimmungen. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen
und Notare stelien dabei eine besondere Gruppe dar. Die Ausführungen geben einen Überblick über das

Opting-out in der Krankenversicherung und über die besonderen pensionsversicherungs- und unfallver-
sicherungsrechtlichen Regelungen, denen diese beiden Berufsgruppen unterliegen.
Von Ursula Koch

ZAS - J u C i l,qat Lå ru bens i c ht
{ ZAS-Judikatur 2O1 B/BO - 1 04 285

Rechtsprechur-ìE
-f Scheinselbständigkeit: DG trägt ASVG-Beiträge für die Vergangenheit allein
oGH 28. 11.2017,9 obA 36117k
fu[it Anmeilcung von Thomo.s PJàlz
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Fraktionsstim mzette bei der BR-Wahl

29.2.2018' 8 obA 61/17d

Annerkung vott Florian Hörmann

-Cl"læckiiste
Arbeiten am Wochenende. ' ' '

tlberblick über die Ausnahmen

Astrid Steinbrenner
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Datenschutz konkret

È.ùùryßlèru¡9 br.hunq'æ

DAfË,NSCHUTZ
(rlNkRl ¡

]ahresabonneffient 20 1 8: EUR 'l 55,- (inkl. Versond)

Erscheint 201 8 im 5. lahrgang. Jdhrlich 5 Hefie

Der Datenschutz ist nach dem 25.5.2018 nicht vorbei!
r Praxisprojekt Umsetzung eines Löschkonzepts
o Checkliste datenschutzfreundliche Voreinstellungen

' Serie DSGVO: Recht auf Datenüberüagbarkeit
o Background-Checks bei Bewerbern

' Vernetztes Spieizeug und Internetspiele
Damit Sie am Laufenden bleiben:
Praxisprojekte, Checkliste, Interview mit Stakeholdern in jeder Ausgabe der Dakol
LaptopTasche als Geschenk zum Jahresabonnement sichernt

Jetzt unter: månz.at/ansebote oder unter 01/531 61-100 bestellen
Einzelhefr BUR 37,20
M AN Z'sche V erlags- utrd Il nilersitdLsbu chhan dltng, Gnb H
TEL+43 1 531 61 100 FAX +43 I 531 61455 bestellen@nonz.ot Kohktarkt16.l,l4Wien www.m6nz.st MANZT
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NZS aktuell

RechlsPrechung

Mitteilungen

Ar¡fsätze und Berichte

Angie Schneider

Tbornas Spitzlei

Cbristiane Korte
Benjømin Schmidt

Raphøel \X/ollers

BVerfG: Rentenzahlungen von Pensionskassen

l{eue Zeitschrift für So zialrecht
Zweiwochenschrift für die anwaltliche, betriebliche, behördliche und gerichtliche Praxis 191201 B

tr

setzungen in der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung nicht
beitragspflichtig

BVerfG: Die Beitragspflicht für Versorgungsbezüge in der gesetzlichen

Kranken- und sozialen Pflegeversicherung ist verfassungsgemäß

BSG: Versicherte cíürfen sich aui Kosten ihrer Krankenkasse eine fiktiv
genehmigte Operation in der Türkei privat besorgen

LSG Hessen: Mann aus Aserbaidschan erhält Hepatitis-C-Behandlung

LSG Niedersachsen-Bremen: Keine Genehmigungsfiktion bei Fettabsaugung:

Keine Genehmigungsfiktion bei Fettabsaugung

SG Münster: Keine Sozialhilfe bei zumutbarer Selbsthilfe

Finanzreserven der Krankenkassen überschreiten 20 Milliarden-Euro-Grenze

Bundesregierung: Ausgleichsabgabe hat sich bewährt

Bundesregierung: I(ein Reformbedarf bei Unfallversicherung

Sozialdatenschutz in den Jobcentern

Bundesregierung: Heilmittelversorgung wird wichtiger

Situation obdachloser Frauen

ESF-Bundesprogramm ist Männersache

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Voraus- Vl

vil

vll

vilt

vilt

VI

IX

X

X

X

X

X

X

X

Kosfenersrattung und fingierte Genehmigung bei neuen Behandlungsmethoden 753

am Beispiel der Kopforthese ($ L3 Abs. 3, Abs. 3 a SGB V)

Bestehen einer Rücknahmemöglichkeit gem. $ 45 SGB X nach Eintritt einer 759

Genehmigungsfiktion durch $ L3 Abs. 3 a SGB V

Die Zulässigkeit eines Widerspruchs ohne Begründung 764

NZS-Jahres revue 2}77:Arbeitsfördeirrngsre.ht 765

Kickdown oder Holperstart - Ist die Teilhabe durch das BTHG (endlich) 771

selbst barrierefrei? '

NZS 19/2018 lll



Rechtsprechung

Rechtsprechung im Volltext

Krankenversicherungsrecht

BSG
L1..05.201"7 - B 3 KR 30/15 R

Beitragsrecht

BSG
1.4.03.201,8 -B 12I(R 13/17 R

Erstattung der Kosten für eine I(opforthesentherapie nach der Genehmigungs-

fiktion des $ 13 Abs. 3 a SGB V

Sozialversicherungsrechtlicher Status von Fremd- und Gesellschafter-

Geschäftsfüh rern (mit Anm. P aul- G erh ar d Stäbler)

778

772

784

789

791

Kom rnentierte Rechtsprech un g

Verfassungsrecht

BVerfG
rìô 
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BVerfG
27.06.2018 - 1 BvR'100/1.5,

1 BvR 2491L5

Krankenversicherungsrecht

BSG
21,.03.201.8 - B 6 I(A 4611.6 R

Rentenversicherungsrecht

BSG
26.04.2018-85R26116P.

Grundsicherungsrecht

BSG
2s.04.201,8 -B 14 AS 14117 R

BSG
25.04.201.8 -B B SO 2411.6R

BSG
2s.04.201,8 -B B SO 2011.6R

Beitragspflicht von Versorgungsbezügen in der gesetzlichen Kranken- und
Dfl-^^',--.;-L ^*"^- t C l" t i ct i n ø F1t t v b i r z n b\
arrrå!v!rrlvr \ltJt'eut"tt ¿"tt\.v-",-t

Beitragspflicht von Leistungen einer Pensionskasse in der Kranken- und

Pflegeversich erung (Ch ristian B ur kiczak)

Berechtigung kommunaler Einrichtu ng zrtt Teilnahme an vertragsärztlicher

Versorgung bei Trägerw echs el ( An gi e S cb n e i d e r)

782

783

Urlaubsabgeltung als rentenschädlicher Hinzuverdienst (Martin Helwing) 785

Zur Angemessenheit der Unterkunftskosten, wenn nicht alle Bewohner (hier:

Mutter und Tochter) eine Bedarfsgemeinschaft bilden (Wolfgang Bender)

Anrechnung von Erwerbseinkommen im SGB XII (Lothør Schneider)

Kein Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt während eines länger als vier-

wöchigen Auslandsaufenthalts (Th orsten Ehrb e ck)

786

787

788

Beitragsrecht

BayLSG
L6.07.201.8 - L 7 R s1"89116

Verfahrensrecht

BSG
25.04.2018 - B B SO 2311,6 R

BSG
19.02.201,8 - B 6 SF 3117 S

LSG Baden-\7ürttemberg
29.08.201.8 -L L1. KR268611.8

ER-B

Statusfeststellung eines Geschäftsführers in einer Gesellschaft mit Beherr-

schungsvertrag (P aul-G erh ard Stäbler)

Gerichtskostenfreiheit der Bundesagentuf für Arbeit bei Vollstreckung für das

Jobcenter (Hartmut Lange)

Säumniszuschläge trotz aufschiebender Wirkung (P aul- G er h ar d Stäb I er)

Klagefrist / Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Lothar Schneider) 790
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THEMA - ARBEITSRECHT

Andreas Gerhartl: Motivkündigungsschutz im Arbeitsrecht

Durch Einräumung eines Motivkündigungsschutzes wird der Grundsatz der Kündigungsfreiheit durchbrochen. Die Liste der
verpönten Motive ist dabei (mittlerweile) relativ umfangreich, sodass die praktische Relevanz dieser Schutzbestimmungen
nicht zu unterschätzen ist. fnsbesondere finden sich einschlägige Regelungen nicht nur im ArbVG, sondern auch in anderen
Gesetzen. So wurde etwa zuletzt im AZG ein Motivkündigungsschutz für den Fall ergänzt, dass ein Arbeitnehmer wegen der
Abtehnung von Überstunden, durch die die Tagesarbeitszeit von zehn Stunden oder die Wochenarbeitszeit von 50 Stunden
überschritten wird, gekündigt wird. Dr. Andreos Gerhortl gibt einen altgemeinen Überbtick über den Motivkündigungsschutz.

RECHTSPRECHUNG

3

IARBEITSRECHT

Bergchnung derAbfertigung bei vereinbarter Herabsetzung der Normalarbeitszeit

AusbildungskosteniLickersatz - Verdrängung aes XV mit jährticher Atiquotiérungsktausel

Anspruch einòs Provisionsbeziehers auf Buchauszug und Verfatl des Anspruchs

lmmobilienmakler: Anspruch auf Rechnungslegung

Veràinbarung über Benrltzung einer Dienstwohnung: Wer trägt den Sachbezug?

,r SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Famitien richtsatz bei Ausgleichszu Iage: Aufentha ltsstatus des Ehegatten

AnrechnuÀg eiñer britiscñen U nterstützu n gsleistung auf Ausgleichs zulage?

Verweisbarkeit bei Wohnort in typischer Pendtergemeinde

Verweisbarkeit eines angeternten Tiefbauers

I'STEUERRECHT

Außentift für dreigeschossiges Gebäude - keine außergewöhnliche Belastung

Vermietung von Badehütten - ermäßigter USt-Satz

NEUE VORSCHRIFTEN
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13

13

14

15

16
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,TVERFAHRENSRECHT

Ãnderungen im Verwaltungs(straf)recht - BGBI

ARTIKETRUNDSCHAU
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165. Jahrgang

Seiten 473-552

Jürgen Wolter zum 75. Geburtstag

{ Jürgen Walter zum 75. Geburtstag
Mark A. Zöller

,,Gesamttatbewertende" Deliktsmerkmale i m Straftatsystem

- dargestellt am Merkmal der,,Verwerflichkeit" -
Wilfried Küper

'în Die strafrechtliche Bearteilung unbehebbarer Unrechtszweifel
Claus Roxin

il Zur Strafbarkeit der Behinderung von hilfeleistenden Personen
Heinz Schöch

'il Kausalitätbeim unechten Unterlossungsdelikt?
Diego-M. Luzón Peña
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Goltdammer's Archiv für Strafrecht (GA)

Heft 9, 165. Jahrgang,2018, Seiten 413-552

Jürgen Wolter zûm 75. Geburtstag

Jürgen Wolter zam75. Geburtstag

Von Mark A. Zöller (zugteich ìm Namen aller Autoren dieses Heftes), Trier

Abhandlungen

,,Gesamttatbewertende" Deliktsmerkmale im Straftatsystem

- dargestellt am Merkmal der rrVerwerflichkeit" -
Von Professor Dr Wílfried Ki'ipea Heidelberg

Die strafrechtliche Beurteilung unbehebbarer unrechtszweifel

Von Professor Dr Dr h.c. mult. Claus Roxin, München

Zur Strafbarkeit der Behinderung von hilfeleistenden Personen

Von Professor Dr Heinz Schöch, München'

Kausalität beim unechten Unterlassungsdelikt?

von Professor Dr Dx h.c. mult. Diego-M. Luzón Peña, Alcaki (Madríd)

Sonderbehandlung des Irrtums im Wirtschaftsstrafrecht?
Von Professor Dr Dres. h.c. Miguel Díazy García Conlledo, León '

Objektive Zurechnung als Vorsatzgegenstand? Überlegungen aus Anlass

des BGH-Urteils zum Göttinger T[ansplantationsskandat (BGHSt 62, 233)

Von Professor Dr. Luís Greco I I .M., Berlin

Schrifttum
Ingke Goeckenjan, Revision der Lehre vori der objektiven Zurechnung.

Eine Analyse zurechnungsausschließender Topoi beim vorsätzlichen Erfolgsdelikt,20IT

(Professor Dr Dres. h.c. Friedrich-christian schroedet Regensburg) . . .
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Abhandlungen
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Zeitschrift für öffentliches Recht

u nd Verwaltu n gswissenschaft 71. Jahrgang September 2018
Heft 18 Seiten 725-788
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Rechnen Sie mit uns

Diese Ausgabe der OGZ beschäfiigt sich mit
dem Thema Finaruzen - ein Gebiet, das

Kornmunen stets uor neue (Rechen-)Auf-

gøben stelh.

Aþtaell steht die VRV-Umsetzung beuor, ein

Vorhaben, das uns die n¡ichsten zweiJahre
bachartigen wird und uiele Ressourcen erfor-

dert. \Yir ersuclten die BundesL¡nder hier
nicht neue Hürden durch zusätzlicbe Nach-
weise und Anlagen zu schaffen, damit der

Fahrplan uon der Wrrnögenserfassung bis zur
Erffiungsbilønz im Jahr 2020 eingehahen

werden þann.

Zudem spricht die Regierung uon einer gro-

fen Steuerreform, die zu Neuerungen, etwa

im Bereich der Kommunølsteuer fiihren
wird. Der österreichische Städtebund setzt

sich seitJahrenfiir eine grundlegende Reform

der Grundsteuer ein und hat gemeinsarn mit
dem Gemeindebund bereits zahlreiche Vor-

scbläge dazu eingebrøcht. Seitens des Bund¿s

gab es allerdings noch þein Ti:rminauiso f ir
eine Arbeitsgruppe.

Wir sind gespannt, in taelcher Form unsere

Gutachten berücÞsichtigt werden und hffin
aufWrhandlungen auf Augenhöhe, um die
Interessen der Kornmunen bestmöglich uer-

treten zu þönnen.

Tbotnas Wenìnger,
Generals e þretär Ô çerrei ch isc h er Stàdte ban d

STADTEBUND AKTUELL

KOMMUNALNEWS
Aþtuelles aus den Städten

SCHWERPUNKT FINANZEN

Die entscheidende Phase

VRV-Urnsetzung

Pflegefnanzierung

Was kommt auf die Gemeinden zu?

Finanzausgleich

Aufgabenorientierung - zum Scheitern verurteilt?

Finanzdaten

Fünf Jahre Offenerhaushalt.at

Tiansfersl,xem

Kärntner Städte benachteiligt

Gemeinzuohl-Banþ

Von der Schwierigkeit,
heute eíne Bank zu gründen

InsoluenzJiihigkeit

Wenn Gemeinden pleítegehen

Neusîdrt

Schuldenschnitt mittels Hessenkasse

Bargeldlose Zukunjì?

Geldscheine trotzen der Digitalisierung

Lokalwàhrungen

Ein Blick nach Bristol

EU-Haushab

Mehrjähriger Finanzrahmen der EU
für 2021 bis 2027

Mafnah men gegen Steueruerkürzung

Das BEPS-Projekt der OECD

4

I

i5
17tÍ

2

21

26

28

32

36

38

42

¿̂J

4

2 Òcz to/zota



o

r

Aus NJW-aktuell

Interview

,,Demokratisch,es
Hochamt"

Forum

rù(iie öffentlich ist
,,nichtriffentlich" ?

Standpunkt

Berufsrecht für
lnsolvenzverwalter? !



il Iililllltilillllllllllil
1150201820



iche Praxis

Verbindung mit dem Europäischen Forum

Verbrauchsteuern und Zoll e.V' (EFA)

fchriftleitung
prof. Dr. HanrMichðel Wolffgang; redðktion@aw-prax de'

Ans(hrift wie Verf ag

Redaktion Außenhandelsrecht

prof. D¡. Christoph Graf von Bernstorff' Rechtsanwalt

redaktion@aw-prax 
de' Anschrift wie Verlag

Redaktion ExPortkontrol lrecht

Klaus Poftmeyer, Rechtsanwalt

redaktion@aw-prax'de, Anschrift wie Verlag

Redaktion Zollrecht

prof. Dr. Peter Witte (stellvertretender Schriftleiter)

redaktíon@aw-ptax.de, Anschriftwie Verlag

Herausgeberbeirat
Dr. Angela Dube, Deutscher lndustr¡e- und Handelskammertag

(0lHK), Berlin

Prof. Dr. Dirk Ehlers, Zentrum für Außenwirtschaflsrecht e.V.

Car$en Fischer, Präsidialmitglied der Bundessteuerberater-

kammer und Präsident der StBK Niedersachsen

RA Klaus John, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektro-

industrie e.v. (ZVEI), Frankfurt

Jan Jost, Bundesverband der Deutschen lndustrie e.V. (BDl),

Berlin

RA.,utta Knell. Bundesverband Spedition und Logistik e.V. (BSL),

Bonn

RA olaf Kreuzer. Fribourg, Außenwirtschaftsrunde e.V.

RAin Claudia Kun, Verband der drem. lndustrie e.V., Frankfurt

RA Michael Lux, Brüssel

Dr. Anton Mair¡nger, Hofrat des Verwâltungsgerichtshofs, Wien

Dr. Klaus-Peter Müller-Eiselt, Vors. Richter am Bundesfinanz-

hof a.0., München

Georg Pietsch, Abteilungspräsident im Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Eschborn

Ptof. Dr. Eurghard Pi¡Þ, Rechtsanwalt, Hamburg

Prof. Dr. Achim Rogmann LLM (Murdoch), Brunswick European

Law School an der Ostfalia Hochschule für angewandte
Wissenschaft en, Wolfenbüttel

Peter Scheben, Bundesverband der Deutschen Sicherheits-
und Verteidigungsindustrie e.V.

Olaf Simonsen, Vizepräsident a.D., ehemals Bundesaml
iûr Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Eschborn

Prof. Dr. Walter-Michael Summersberger, Un¡vers¡tät Linz

Dt. Bettina Vogl-Lang, Bundesministerium für tinanzen, Wien

Klaus Vorpeil, Rechtsanwalt, Main/Bad Kreuznach

Kal Wendling, Mrnisterialdirigent im Bundesministerium für
Wirechatt und Energie, Berlin

Stefan Wengler, Dipl.-Volksw., Außenhandelsvereinigung
des Deuuchen Einzelhandels e.V, (AVE), Köln

0liver Wieck, ICC Germany e.V., Berlin

Ständige Mitarbeiter
Dr' Susanne Aigner, Europäische Kommission, Brüssel
Stephan Alexander, Richter am Finanzgericht Düsseldorf
Dr..Kai Henning Felderhoff, AWB Rechtsanwalrsgesellschaft
mbH, Münster

Prof, Dr. Dr. h.c. (UA) Lothar Gellert, Hochschule des Bundes,
Münster

Prof. Dr. Reginhard Henke, Hochschule des Bundes, Münster
Serge Gumy, €idg. oberzolldhektion, eern
Hansjoachim Kampf, Dipl.-Finanzwirt, Hochschule des Bundes,
Munster

Dr. Thomas Möller, Obenegierungsrat, Hauptzollamt
0snabrück

Karl-Heinz Palmes, Regierungsoberamtsrat beim Statistischen
Þundesamt _ Gruppe Außenhandel, wiesbaden
Willi Vögele, Leitender Regierungsdirektor a.D., Freiburg i. gr.
Dr. Caaten Weerth, Dipl.-Finanzw¡n, BSc, (Glasgow), LL.M., MA,
fràupÞollamt Bremen

lnhalt

Beiträge .Aufsätze . Berichte

Dr. G abrie lct B urkert - B as I e r /Ðr. GiÌnî h er Sprö ge I

I Blocking Statute der EU

Wenclce Kuhs

I Brasilien im Ausverkauf - wer bietet mehr?

Dr. Koi Henning Felderhoff

I 50 Jahre Zollunion (Teil 2)

Barbara Nawrotzki

t Einstellungen von Flüchtlingen hinsichtlich technischer

Unterstützung und Sanktionslistenprüfung

Prof. Dr. Christoph GraJ'von Bernstorff

I EU-Geheimnisschutzrichtlinie und Compliance im Unter-

nehmen

Oliver Schulz

I Unklare Sicherheiten

Dr. Carsten Weertlt

I UZIC Verschiebung der lT-Verfahren bis Ende 2025

RechtsprechungsReport

in

fir

361

357

363

369

372

374

376

Ðr. Ulrích Schrömbges/Karl Hannl

I Zum Ort der Einfuhr

Dr. Kai Henning FelderholJ'

t Wiederaufnahme von

Aus- und Weiterbildung

380

384ren

Manuel Sieben

I Lieferantenerklärungen (Teil 2) 388

Nachrichten
:¿.diÍ{

N'Prçx Nä&tticker

GesetzgebungsReport ,*rÈ

5eminarKalender

StellenMarkt

finden Sie im ,,AW-Prax Newsticker"
als separate Ergänzung zum Heft!

lmpressum 355, 367

Beilagenhinweis:

Dieser Ausgabe liegen Beilagen, des Bundesanzeiger Verlags und der AWA bei.

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.

9t201A

L

-L

ii

t
t.

September2018 www.aw-Prax.de 355



Solicitor

Í.

s,

v of

f Economics.

. Solicitor.

iouthampton.

r, Barrister.

:idge.

).

ERS

Journal of Business Law

Issue 7 2018

Table of Contents

Articles
Three May Not Be A Crowd: Who Is in the Driver's Seat Under s.9

of the Contract (Third Pafty Rights) Act20l7
Hong-Lin Yu

To Pierce or Not to Pierce? A Doctrinal Reappraisal of Judicial
Responses to Improper Exploitation of the Corporate Form
Gregory Allan

Registration, Re-Characterisation of Quasi-Security and the Nemo
Dat Rules
Duncan Sheehan

The Bank of England's Statutory Immunity from Damage: Its Logic
and Limits
Michael Salib

'-:".. '

539

559

584

633

646
' : 'r '- ¡-

Book Review
Stephen Todd

'ô

'Ì\ )l
\. 

.)í t iì'

e

.?

ii.

Á.

UruiVf:



87. Jahrgang

5/20^18
September/Oktober ,llillfilflililUlffi[il ilililrruil

Mat.-Nr. 21153-5036

t'T

Teitsch rift Fi¡ h !'ung + Organ isation

gszlq
t¡ l:; ç

{
:gr

Projel<tori e nt¡erte U ntern eh m en sfl¡ h run g

_Promotoren - wie sie die Organisationsentwicktung unterstützen

_Governance und Governmentatity - das Yin und Yang der Steuerung

-Agitität 
und Stab¡tität - Unternehmen brauchen beides

-Gefi.ihle 
in Projekten - wie ein konstruktiver Umgang getingt
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_lntegration von Migranten - Fallstudie aus einem mittelständischen
lT-U ntern eh m en

*Social Entrepreneurship - auf die Mission und die Praktiken
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*Changeprozesse neu denl<en - mit Widerstand produl<tiv umgehen
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Schwerpunkt Proiektorientierte U nternehmensfüh run!

300 Ei ne projektorientierte Orga n isation entwickel n

Die zentrale Rolle der Promotoren

Patrick Lehner/Hans Georg Gemünden.

U m eine pro jektorientierte Organisation einzufüh-

ren, benötigt das Unternehmen verschiedene Kom-

petenzen, die über einen längeren Zeitraum entwi-

ckelt werden müssen. Dies kann nur gelingen,

wenn die verschiedenen Hierarchieebenen und

Abteilungen eng zusammenarbeiten und Promoto-

ren diese Entwicktung vorantreiben.

I nterview
306 Aus innerem Antrieb den Wandelfördern

Mit Stephan Walliser, Leiter Human Resources der

Basler Versicherung AG, sprach Dr. Patrick Lehner

für die zfo über aktuetle Trends Ìm Projekt- und Ent-

wicklun gsmanagement und da rüber, wie Promoto-

ren bei organ isationalen Veränderun gen wi rken.

Governance und Covern mentalitY
Das Yin und Yang der Steuerung in projektbasierten

Orga n isationen

Ralf Müller/Hans 6eorg Gemünden

Governance-Richtlinien gehören mittterweile zum

Standard einer guten Unternehmensführung' Da-

mit sie greifen, braucht dieser Ordnungsrahmen

aber auch eine zwischenmenschliche Dimension:

die Governmentality. Der Beitrag beschreibt, wie

sich beide Konzepte gegenseitig befruchten.

314 Agilität braucht Stabilität
Was Unternehmen von Kampfflugzeugen, James Bonr

und Moses lernen konnen

Bodo Linke/Hans-Joachim Gergs/Arne Lakeit

Je agiler eine Organisation ist, desto instabilerwi

sie auch. Daher ist es wichtig, eine stabitisieren,

Unternehmenskultur und 'identität zu schaffe

Führung bedeutet, die beiden Spannungspole A;

lität und Stabitität ständig neu auszutarieren.

320 Emotionen
Ei ne Hera usforderu ng für projektorientierte

Organisationen

Eri k Sclräfer/Georg Schreyögg

Ein gescheitertes Projekt erzeugt Frustration u

mindert eventuell die Motivation für künftige P

jekte. Für projektbasierte 0rganisationen kann di

existenzbedrohend sein.'Daher ist es für sie ei

besondere, oft übersehene Herausforderung, r

gatíve Emotionen konstruktiv zu bewältigen.

327
lnterview
Klassisch bei bekannten Anforderungen,
agil bei unbekannten
Prof. Dr. Guido Fischermanns, geschäftsführent

Gesellschafter der ibo-Gruppe, ertäutert im (

spräch mit Prof. Dr. Gerhard Schewe, wie bei der i

agite Organisationsstrukturen umgesetzt wurdr

und beantwortet auch die Frage, ob damit klaf

sches Projektmanagement zum Austaufmodell wi

309

zselzfo 05|20181SZ. ls.), Seite 298-
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erreicht. Aber Predictive Anatytics kann dort nur in
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kunft, was solche Tools [eisten können.
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Unternehmen, die Migranten einstellen, nehmen
sie nicht nur in die eigene 0rganisation auf, son-
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schaftlicher lntegration. Die Fatlstudie arbeitet die
Erfolgsfaktoren ei n er solch en ínterku lture llen I nte-
gration heraus.

Was macht Social Entrepreneurship aus?
Ein Blick auf die Mission allein reicht nicht
lgnas Bruder
Wodurch wird unternehmerisches Handeln wirklich
soziat? Der Begriff SociaI Entrepreneurship ist bis-
lang n icht eindeutig defin iert. D ieser Be itrag schafft
einen Bezugsrahmen und entwíckelt daraus eine
Typologie, in der sich Unternehmen verorten l<ön-

nen.
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<:'!u:-' HeikeRawitzer/JacquesHefti

zfo-Too lkit
353 Rollenverträge

,-6;ò,. Die flexibìe Alternative zur Stellenbeschreibung

" l¡6 1' Daniel Marek
'<þnto'1
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Widerstand in Veränderungsprozessen
ln eine produktive Dynamik überführen

Erik Nagel/Peter Kels/Philipp Ott
Führungskräfte haben mit Widerständen aus allen
Richtungen zu kämpfen. Deren sachliche und emoti-
onale Bewältigung ist durchaus anspruchsvoll. Eine
em pi rische U ntersuch un g bei Füh run gskräften zeigt
Wege, wie man mit Widerstand produktiv umgehen
kann.
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(16.8.2018 - 4 W 34118)

Aufsatz

Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH

BB-Rechtsprechungsreport zur Unternehmens-
insolvenz 201712018 - Teil 1

Auch im Berichtsjahr 201 7/201 8 hat der BGH die höchstrichterliche

Rechtsprechung zum lnsolvenzrecht fortgeschrieben, wie dieser

und frühere in dieser Zeitschrift erschienene Rechtsprechungsre-

porte verdeutlichen. Der Beitrag behandelt ¡n Teil 1 Fragestellun-

gen rund um das Eröffnungsverfahren und das eröffnete Verfahren.

Die lnsolvenzanfechtung, der weiterhin eine ungebrochen hohe

Bedeutung zukommt, ist Gegenstand des zweiten Teils des BB-

Rechtsprechungsreports, der in Heft 43 publiziert wird.

Entscheidungen
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gelung eines M¡tgl¡edstaats, die in einem solchen Fall die Besteue-

rung der nicht real¡sierten Wertzuwächse von Gesellschaftsanteilen

vorsieht (27.9.201 I - C-581 / 17)

FG Köln: Gewerbesteuer/Umwandlungssteuer - Keine Ïúckwirken-

de Gewerbesteuerpflicht bei sukzessiver anteiliger Veräußerung er-

haltener Anteile durch den Einbringenden innerhalb der Sperrfrist
(1 9.7 .201 8 - 6 K 2so7 / 1 6)
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(21.9.2018 - lV B 6 - S 1315/13/"10021 :044)

Aufsåtze @
Dipl.-Kfm. Michael Gral RA/SIB

Die unendliche Geschichte des 5 50d Abs. 3 ESIG

5 50d Abs.3 ESIG dient dazu, das so genañnte,,lreaty Shopping"

bzw. ,,Directive Shopping" zu unterbinden. ln diesen Gestaltungen

werden Gesellschaften, die in einem DBA- oder Eu-Staat ansässig

sind, als Empfänger einer aus Deutschland stammenden Zahlung

zwischengeschaltet, um so eine Quellensteuerentlastung unter Be-

rufung auf ein DBA (Treaty Shopping) oder eine EU-Richtlinie (Di-

rective Shopping) zu erlangen, die dem ,,eigentlichen Empfänger"

der Zahlung nicht zustünde. Es handelt sich also um eine ,,spezial-
gesetzliche Vorschrift zur Missbrauchsverhinderung durch auslän-

dische Gesellschaften" (Gosch). Die Vorschrift versagt die Begünsti-

gung aus dem DBA oder der Richtlinie, soweit der ausländische

Zahlungsempfänger (oder ggf. dessen Gesellschafter) nicht be-

stimmte Anforderungen an die Substanz bzw die Art und den Um-

fang der Tätigkeit erftillt. ln der letaen Zeit hatte sich der EUGH in

mehreren Entscheidungen mit den europarechtlichen Grenzen der-

artiger Vorschriften zur Vermeidung des Treaty bzw. Directive

Shopping zu beschäftigen. Der Beitrag gibt einen Zwischenstand

zu den Auswirkungen der EuGH-Entscheidungen áuf 5 50d Abs.3

EStG.

Dr.PeterRatz, RA, und Dr.Christian Steffens, StB 
@il

Steuerliche Behandlung von W&l-Vers¡cherungs-
präm¡en

Der Beitrag setzt sich mit der ertragsteuerlichen Behandlung von

Wananty & lndemnity Versicherungsprämien bei Käufer- und Ver-

käuferpolicen auseinander. Auf Käuferseite ist dabei u.a. fraglich,

ob anfallende Versicherungsprämien als Betriebsausgaben im Rah-

men der laufenden Gewinnermittlung beim Käufer steuerlich ab-

zugsfähig oder als Teil der Anschaffungskosten zu aktivieren sind.

Auf Verkäufersèite sprechen gute Gründe für eine Behandlung der

Versicherungsprämien als Veräußerungskosten, obwohl auch eine

gewisse Nähe zum laufenden Gewinn zu erkennen ist.
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Zur Pflicht des Gerichts, Parteivortrag zu berücksichtigen, 1833

der in Widerspruch zu vorangegangenem, ausdrùcklich
aufgegebenem Vortrag steht (hier zum Schadensersatz
nach einer fehlgeschlagenen Kapitalanlage)

Zur Wirksamkeit der Klausel einer Bausparkasse, welche 1834

diese zur Kùndigung des Bausparvertrages berechtigt

Unwirksamkeit einer in Bausparverträgen verwendeten 1B3B

Allgemeinen Geschäftsbedingung zum Kündigungsrecht
der Bausparkasse vor Auszahlung des Bauspardarlehens
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Abschluss eines Beförderungsvertrags als Grundlage für
eine Weisung im Sinne des Art. 12 CMR; Verplombung
des vom Frachtführer zur Verfügung gestellten Transpori-
behältnisses als mögliche schlùssige Weisung, das Fracht-
gut beim Empfänger in dem verplombten Behältnis abzu-
Liefern; Weisung als Recht des Absenders zu einer einsei-
tigen Vertragsänderung, die dem Frachtführer zugehen
muss; im Allgemeinen keine Bevollmächtigung des vom
Frachtführer eingesetzten Fahrers, für diesen eine zu einer
einseitigen Vertragsänderung fùhrende Weisung gemäß
Art, L2 CMR entqegenzunehmen

Zur Darlegungs- und Beweislast, wenn ln Frage steht, ob
Tiefkühlware dem Frachtführer in ordnunqsgemäß gekühl-
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losen Unterzeichnung eines Lieferscheins mit Angaben
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Zur Darlegungslast, wenn Schadensersatzansprriche
wegen überhöhter Frachtrechnungen auf eine ohne das
Wissen des Klägers von seinem Bevollmächtigten getrof-
fene SchmiergeÌdabrede gestùtzt werden; zur Verwertung
eines von dem Sachvortrag des Klägers abweichenden Vor-
bringens des Beklagten, das der Klage ebenfalls zur
Schlüssigkeitverhilft (Rückläufer zu BGHZ 201',129 =WM
2Ot4, L2B4)

Verwendung von elektronischer Post für Zwecke der Wer-
bung ohne Einwilligung des Empfängers grundsätzlich
Eingriff in dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht, auch
wenn mit der E-Mail eine Rechnung für ein zuvor gekauf-
tes Produkt ùbersandt wird; zur QuaLifizierung einer Kun-
denzufriedenheitsbefragung als Werbung
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BWG-Bestimmungen sowie zu dem nunmehr geltenden FM-GwG
Fabian Sylle

BErucnr¡, UND ANALYsEN

Zur Haftung des Zahlungsdienstleisters im Vorfeld einer Insolvenz
Christian Butschek

Finanzwissen - allgemein vers&indlich: Kryptowährungen
Alexander Brauneis / Roland Mestel

Fondsrecht China: Ein aktueller Überblick
Rolf Maicen

Was ist eigentlich ... Elektronisches Geld?
Ewald Judt / Claudia Klausegger

R¡cnrspnEcHuNc DEs OGH
25O5. Zur Haftung des Geschäftsführers wegen Insolvenzverschleppung
OGH 26.9.2OI7 ,6 Ob 164/l6k (mit Anm von M. Dellinger)
2506. Zw Mitbtirgenregress bei Teilzahlung nach deutschem Recht.
OGH 28 . 2. 2018 , 6 Ob 32/l8a (mit Anm von P. Bydlinski)

2507. Rechnungslegungsanspruch des Drittpfandbestellers.
oGH 19. 6.20t8, i Ob 33118m

2508. Verlust des Pfandrechts durch Arbeitgeberwechsel des Schuldners.
ocH 28. 6.2018,9 0b 9/18s

2509. Forderungsanmeldung zur nachträglichen Meistbotsverteilung.
oGH 27 . 6. 2018, 3 0b 231 r9f
25lO . Zur Rechtzeitigkeit der Eintragung des Ausschlusses der Übernahme von
Verbindlichkeiten gemåiß $ 38 Abs 4 UGB.
OGIJ 24.5.2018,6 0b 80/18k

2511. Grob fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflichten eines Zahlungsdienstnutzers
oGH 24.7.2018,9 0b 48/18a

2512. FX-Kredit: Trennungsthese vs Verjährung des Gesamtkonzepts
ocH 20. 4.2018,7 0b r99l17s

2513. FX-Kredit: Haftung der Bank nach $ 1313aABGB fur Zubnnger?
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736

739

741
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694

745
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748oGH 29.5. 2018, 4 0b 64/t8t



2514. Stop-Loss-Order fúr FX-Kredit: Beratungspflichten der Bank.
oGH r0. 4. 2018, 5 0b 47 /t8z
25 15 . Hinterlegung eines Sparguthabens von Einleger unbekannten Aufenthalts
OGH 19. 7.2018,8 Ob 81/l8x
25 16. Rückabwicklung einer fehlgeschlagenen Treuhand
oGH 28. 3.2018,6 0b 51/18w

Enx¡,N¡¡m¡IssE DEs VwGH
228. VwGH zur Berechnung der Frist für das Außerkrafttreten eines Straferkenntnisses
nach $ 43 VwGVG.
VwGH 18. 5. 2018, Ro 2018/0210007

EnxrN¡¡rNrssE DEs BvwG
1. BVwG zum Verhältnis zwischen Strafbarkeit einer juristischen Person und Fehlverhalten
der,,Personen in Führungspositionen" (nicht rechtskräftig)
BVwG 27 .6.2018,W210 2162676-1 (nicht rechtskräftig)
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AufsÌitze
Ass.-Prof. MMM ag.Dr. Phitipp Anzenberger /
RA Dr. Kor¿sú antin P o chmarslci:
Zur Obliegenheit der Bekämpfung einer
Zurückweisung der Nebenintervention
Dr. Rainer J. Nimrnertsoll,LL.M.:
Die neue,große Kronzeugenregelung"
(1. Teit)

Aus denVereinen / Ankündigungen
Seminarreihe,,A]<tuelle Probleme des \Mirtschafts-
privatrechts " - Aakündigung

Rechtsprechung

Verfa s s un gs g er ichts h o f
Ausschluss von Minderheitsgesellschaftem
nach dem GesAusG nicht verfassungswidrig
(vfGH 27.06.2018, G 30/2077)

Ordentliche Gerichte - Zivilsachen

Kontaktrechtsverfahren über Antrag des
(angeblichen) biologischen Vaters nach
$ 188 Abs 2 ABGB
(oGH 21.02.2018, 3 Ob 130/17Ð

Räumung von zur ehelichen Ernrngenschaft
gehörenden Wohnungen im Aufteilungsverfahren
durchzusetzen
(OGH 28.03.2018, 6 Ob 34/LBw)

Verdienstentgang nach Unfall mit Körper-
verletzung: Gläubigerwahlrecht hinsichtlich der
Deckung der Pensionslücke des Geschädigten
(OGH 28.11.2077,2 Ob lBA/L?y)

Ersatzanspruch für erlittenen Seelenschmerz
wegen Vertauschung von Neugeborenen auf der
Geburtenstation / Übergabe des richtigen Kindes
als Erf olgsverbindlichkeit
(oGH 22.03.2018, 4 Ob 208/ 17t
- em. o. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Rei,schauer)

kein Erfüllungsgehilfe der
Krankenkasse, die Kosten trägt
(OGH2L.72.2017,6 Ob 223/17p) 661

Verbot des Pflegeregresses auch auf vor dem
0 1.01.20 18 verwirklichte Sachverhalte von Amts
wegen (auch noch im Rechtsmittelverfahren)
anzuwenden
(OGH 30.04.2018, 1 Ob 62/7Ba) 663

Keine Streitanhängigkeit zwischen Unterlassungs-
klage in Österreich und Antrag beim Irish Data
Protection Commissioner / kein Verbrauchergerichts-
stand für,,Facebook-sammelklage"
(oGH 28.02.2018, 6 Ob 23/t9b) 665
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637 Strafsachen

Vollendung beim Raub
(OGH 14.03.2018, 13 Os 148/17i -
a. Univ.-Prof .Dr. Aleæander Ti.pold)

Tathandlungen der Geldwäscherei
(OGH 13.03.2018, 11 Os 130/17b)

637
Verw altun gs g e ric hts h o f
Vereinsauflösung nach $ 31 IslamG: keine
Zuständigkeit des VwGH
(VwGH 27 .02.20 lB, Ra 2017 / 0 | / 0 105)

642
Korrespondenz
Zum Kontaktrecht eines biologischen Vaters:
Von Hypothesen, Prognosen und Abwägungen
(a. Univ.-Prof . IJr. Lamiss Khakzadeh-Leiler)

651
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Dr. Mona Philomena Ladler

Claw-back Klauseln in Vorstandsverträgen

Ass.-Prof.i' Dr.i" Johanna /Vaderhirn und

Ass.-Prof. Dr. Reinhard Geist ,:

Überflüssige Normen? - Beiträge zur Rechts-

bereinigung aus Sicht der Arbeitsrechtswissenschaft
(Teil 2)

DDr. Franz W. Urlesberger:

Europarecht: Das Neueste auf einen Blick

Rechtsprechung

Nr.173-190

Europarecht

173. Verbraucherschutz: Zur Auslegung der RL über
unlautere Geschäftspraktiken und der RL über
Energieverbrauchsangaben
(EuGH 25.7.2018, Rs C-ó32l1ó) 5ó0

174. Verfahrensrecht: Zur Zuständigkeit für Klagen
auf Schadenersatz wegen wettbewerbswidriger
Verhaltensweise n

(EuGH 5. 6.2018, RsC-27/11) 5ó3

175. Markenrecht: Zum Recht des lnhabers einer
Marke, sich dem zu wiedersetzen, dass ein Dritter auf
Waren, die mit denen, für díe diese Marke eingetragen
wurde, identisch sind, im Hinblick auf ihre Einfuhr in

den oder ihr lnverkehrbringen im Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) alle mit dieser Marke identi-
schen Zeichen entfernt und neue Zeichen anbringt
(EuGH 25.7.2018,RsC-129/17) 5óB

17ó. Bankenrechr:Zur Auslegung der RL über den
Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die
Beaufsichti gun g von Kreditinstituten und Wertpapier-
firmen (Österreich)
(EuGH 7.8.2018, RsC-52/17) 572

177. Außenbeziehungen: Auslegung des Assoziations-
abkommens EWG-Türkei (Österreich)
(EuGH 1 1. 7. 2018, Rs C-629/1 6)

17A.-179. Weitere Urteile (Kurzinformation)

Arbeitsrecht

180. Sonderkonditionen für Bankgeschäfte-
ebsübung
H25.4.2018, 9 obA 1/18i)

Umkleidezeit als Arbeitszeit
17 . 5. 2O1 B, 9 Ol:.A 29 / 1 Bg)

Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung -

H 17. 5.2018,9 obA 39/1Bb)

183. Feiertage und Krankenstand
(oGH 21. 3.2018,9 ObA 13/18d)

Unternehmensrecht

184. Zur Änderung der Statuten des Hauptvereins,
die sein Verhältnis zu einem Zweigverein betrifft
(OGH 18. 7. 2018, 5 Ob 9411Bm)

185. Zur Zulässigkeit der Verkürzung der Verjährungs-
frist beim multimodalen Transport
(oGH 24. 4. 2018, 7 Ob 11 6/17k)

Wettbewerbs- und Markenrecht

I 8ó. Aggressive Geschäftspraktik
(ocH 29. 5.2018,4 Ob óBl18Ð

187. Zur ernsthaften kennzeichenmäßigen
Benützung einer Marke
(OGH 29. 5. 2018, 4 Ob 237 /17 s)

öffentliches Wirtschaftsrecht

f 88. Säumnis derVerwaltungsgerichte und Sachver-
ständigenbeweis
(VwGH 24. 1.2018,Fr2017/03/0009) 591

189. Gerichtsgebühren und Au{wandsabgeltung
(vfGH 7. 3.2018, G 97 /2017) 592

1 90. Verbrauch des Revisionsrechts
(VwGH 28.3.2018,Ra2017/07/0027) 592
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{ Die neueste Rechtsprechung des VfGH zur Straßenverkehrsordnung 316
Ist die Einrichtung von Anwohnerparkzonen gesetzes- und verfassungskonform? Entspricht die in der SIVO

enthaltene Kostentragungsregel betr die Entfernung von Hindernissen den Anforderungen des Gleichheits-

satzes? Und ist das Verbot, Fahrradkindersitze zwischen dem Sattel und der Lenkstange des Fahrrads zu

montieren, gesetzeskonform? Diese und andere Fragen lassen sich anhand der aktuellen Rsp des VfGH zur
StVO beantworten.
Von Martin Hiesel

* Fahrverbot in Deutschland nach S 25 dStVG . . .

Vollstreckung gegenüber österr Staatsbürgern mit Wohnsitz in Österreich
Österreichern, die in Deutschland bestimmte Verkehrsdelikte (,,Ordnungswidrigkeiten") gesetzt haben,

wird im Bußgeldbescheid ein Fahrverbot nach $ 25 dStVG angeordnet. Die (je nach Bundesland völlig
unterschiedlich gehandhabte) Vollstreckung dieses Fahrverbots wirft in der Praxis zahlreiche Fragen auf.

In Bayern etwa wird der österr Führerscheinbesitzer mit Wohnsitz in Österreich aufgefordert, seinen Füh-

rerschein an die bayerische Behörde zu übermitteln, um den Vermerk über das Fahrverbot eintragen zu

lassen (es wird als Alternative sogar die Verwahrung angeboten). Sollte dies nicht erfolgen, müsse mit der

Beschlagnahme, gegebenenfalls sogar mit Geld- bzw Freiheitsstrafen, gerechnet werden. Die Gesetzeslage in
Deutschland ist zumindest missverständlich. Sie erscheint aber jedenfalls nicht mit der FS-RL und den

Diskriminierungsverboten der AEIfV vereinbar.
Von Frønz Triendl

* Zur örllichen Zuständigkeit fûr Anspruche auf Ausgleichszahlung nach
segmentiertenFlügen ;. . 327
Zum Urteil des EuGH 7. 3. 2018, verb Rs C-274116, C-447116 und C-448l16, flightright ua

Von Werner Jarec

+Editorial ....
Von Karl-Heinz Danzl

Rechtsprecf"rL,,¡ng
{ Ausschluss einer EKHG-Haftung bei Übung von Arbeitsvorgängen . . .

1 84: OGH 28. 6. 2016, 2 Ob 181 /15d
Mit Praxistìpp von Karl-Heinz Danzl

+ Für Aktivlegitimation bei Unterhaltsersatz ist Statusbeziehung im Verletzungs-
und nicht im Todeszeitpunkt maßgebend. . . .

1 85: OGH 4. 5. 2017 , 5 Ob 4111 7 s
lv[ii Anmerkung von Christian Huber

å Sturz auf Mountainbike-Freeride-Parcours .

186: OGH 22.3.2018,4 Ob 39/18s

"i 
uC íkatunübersicht Verwaåtung

+ SIVO
187: VwGH 10. 4.2018, Ra2018/O210072
Vorangegangene versuchte Inbetriebnahme rechtfertigt keine Atemluftuntersuchung

188: VwGH 9.5. 2018, Ra2O18102/0064 . .

Medizinische Unmöglichkeit des Alkotests, begründete Behauptung genügl

189: VfGH 11. 6. 2018, V 1012018

Zvsatztafel muss der beh Anordnung entsprechen

190: VfGH 1 1. 6. 2018, V 13/2018
Aufstellung von Verbotszeichen, 56 m Differenz zum Geltungsbereich ist zu viel

320
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+ FSG
191 : VwGH 26. 4' 2018, Ro 20'l 8111/0OO4

pornografische Darstellung Minderjähriger, keine bestimmte Tatsache

å KFG
1 92: VwGH 26. 4. 2018, Ro 2017 /11 /001O

Verstoß gegen 0,5-Promille-Grenze, kein schwerer Verstoß im Hinblick auf Fahrschullehrerberechtigung

+ AVG
193: VwGH 4' 4' 2018, Ra 2018/02/0040

Beurteilung der Rechtslage ist keine Tatsache oder Beweismittel
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Kuratoniurn fun Venkehrssicherhælt
{ Österreicher im Straßenverkehr: Unfallrisiko und Gefährdu
Verknüpfun g von Unfallzahlen und Verkehrsleistung

Fehlende Daten zum Mobilitätsverhalten der Österreicher machten es lange ZeiT nicht

,tj-

ngspotential€i*,

f..

. ,. /sqà
' '\ -'/ ,,:

das Unfali-

risiko im Straßenverkehr unter Berücksichtigung der Verkehrsleistung zu untersuchen. Mit
erhebung ,,Österreich unterwegs 201312014" liegen diese Daten nun erstmals seit 1995 vor.

knüpfung dieser Daten mit den Unfallzahlen der amtlichen Unfallstatistik konnten endlich umfangreiche

Erkenntnisse hinsichtlich des Unfallrisikos und der Gefáhrdungspotentiale von Österreichern im Straßen-

verkehr gewonnen werden.
Von Florian Schneider, Gerald Furian, Klaus Robatsch und Aggelos Soteropoulos

StandarCs
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Ð Buchbesprechung
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Beiträge
+ Gluckaufl Mining von Kryptowährungen zwischen GesbR und GlÜcksvertrag ' '

Bisher wurde Mining im Diskurs áer österr Literaltur lediglich aus einer-steuerrechtlichen Perspektive be-

trachtet. Der Fokus lag auf der Feststellung, ob etwaige Eilnahmen aus Mining steuerbare-Einkünfte dar-

stellen. Dieser Beitrag dient einer ersten vertragsr.chili.h"r, Einordnung des Minings von Kryptowährun-

gen, wobei zunächst 
"r, "ãt**àige 

Vorfrage dlas Verhältnis zwischen Minern und der Blockchain behan-

delt werden muss. Bei a.r, i.fg""ã.n Ausfrihrungen wird ein Grundverständnis der Funktionsweise einer

Blockchain vorausgesetzt.

Von Jeønnette Gorzala und Martin Hanzl

.t Ein spiel Über Bande: Zum Diskurs der Höchstgerichte über

den Grundrechtsschutz in Strafsachen
Zugleich eine Anmerkung zur jüngsten Entwicklung in der sache oGH, 23' 1' 2017 ' 13 Os 49/1 6 d'

unã Euc¡t GA Saugmandsgaard Øe, 5' 6' 2018, c'234117

Wer Grundrechtsschutz im Säafuerfahren socht, sieht sich schnell mit der Frage konfrontiert' wo solcher zu

erlangen ist. Je nach Fragestellung kommen ein oder mehrere Gerichte in Betracht: Das Spektrum reicht

(aufzählend) von den strafgerichten über den EGMR bis hin zum vfGH' sogar zu den LVwG und zum

vwGH, und - immer bedJutsamer - zum EuGH' Die österr Höchstgerichte im innerstaatlichen Diskurs

suchen - argumentat* od.. auch durch vorlage an den EuGH - das europäische Recht fiir ihre Positio-

nierung im Gefüge ,ron Zorran¿igkeit für den ind Deutungshoheit beim Grundrechtsschutz fruchtbar zu

machen. Der Beitrag nimmt den jungst ergangenen Schlussãntrag des Generalanwalts Saugmandsgaard Øe

in einem vom OGH in Strafsachen in Gang gesetzten Vorabentscúeidungsverfahren des EuGH zum Anlass'

sich in einem ersten H.d;ìiõt.rrit ¿.,äî".rriltnis von Erneuerungsantrag an den oGH-und Parteian-

trag auf Norm.rrLorrtroüå i,'c",.t"'St'chwe¡de") an den VfGH zu befassen' um sich auf dieser Basis im

zweiten Hauptteii (C) mit àá*,ro.r VfGH und OGH geführten Zuständigkeits- und Deutungsdiskurs zum

Grundrechtsschutz auseinanderzusetzen'

Von Stefan Schumønn

OIZ aktuell

Evidenzblatt
* Bestandrecht
oGH 13. 3. 2018, 5 0b 202117t
123: Räumungsklage gegen einen Miteigentümer-Mieter

t ProvisorialverJahren . . .'
oGH 21. 2. 2018,7 0b 185117 g

1 24: Gewaltschutz-EV auch in Betreuungseinrichtung

Mit Anmerkung von Stefonie Aichberger

Ð Schadenersatzrecht' . .'
oGH 23. 2.2018,8 0b 14l18v
125: Díe frustrierte Kreuzfahrt
Mit Anmerkung Yon Sonjø Kamilarov

OGH 27. 2. 2018, 1 Ob 208/17 w .

126: Haftlng für Anlageberatung und Insolvenz des Beraters

Mit Anmerkung Yon Lukøs Planitzer

t Versicherungsvertragsrecht
oGH 20. 12.2017,7 ob81/17p
127: Unzulässige Dauerrabattklauseln
Mit Anmerkung von Eva Palten

Ð Medienrecht .

OGH 12. 4.2018,15 Os 26118i

128: Sorgfalt im Internet
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tAußerstreítverfahren.... 881

oGH 17. 5.2018,9 0b 34118t

139: Akteneinsicht bezüglich Einkommens- und Vermögensangelegenheiten

* Sachenrecht. 881

oGH 19. 4.20'18,4 Qb73/18s
140: Sondernutzung eines Miteigentùmers ist Verfügung und nicht Verwaltung

ocH29.5.2018,40b221/17d .. . . 882
l4l: pflicht zur Zahlung eines Benützungsentgelts (flir eine Sondernutzung) endet erst mit dem Vollzug des

Teilungsurteils

å Schuldrecht .

ocH 16. 5.2018,2 0b 68/18s
142: Unterbrechung der Verjährung gilt auch fur erforderliche weitere Klage

oGH 11 .6.2018,4 0b 105/18x
143: Gewährleistungsverzicht bezieht sich nicht auf das Fehlen zugesicherter Eigenschaften

ÐStrafProzessrecht ' ' ' '

OGH 22' 5.2018' 1'l Os '1l18h

tis t ¡ ni"rlttung eines Freispruchs

Evßl-t*eåtsätze

EUG l -{ - ËntscheiC u n gen

StanCends

878

884

884

885

844

883
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Ð Sozialversicherun gsrecht
oGH 17. 4.2018,10 obs 33/18b
144: Waisenpension für Volljährige in Ausbildung

{ Strafprozessrecht
OGH 19. 4.2018,12 Os 11l18m
145: Verschlechterungsverbot gilt für jede Unrechtsfolge

OGH 9.5.2018,13 Os 38/18i
146: Recht auf Wechsel des SV nur bei aufgezeigten Mängeln von Befund oder GA

* lmpressum
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